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Betreff:  Anfrage des Stadtrates Werner Misch (CDU) zu illega lem Graffiti im 

Stadtgebiet 
  
 
In letzter Zeit häufen sich an bestimmten Punkten der Stadt, so z. B. an der Friedhofsmauer 
des Südfriedhofes im Bereich Huttenstraße – Brändströmstraße illegale Graffitis. 
Illegale Graffiti sind nach dem Strafgesetzbuch eine Straftat und entfalten besonders an 
solch sensiblen Bereichen wie Friedhöfen, Denkmalen und 
Straßenbahnhaltestellenbereichen eine katastrophale Außenwirkung und sind für die Stadt 
imageschädigend.  
 
Vor diesem Hintergrund frage ich: 
 

1. Teilt die Stadtverwaltung diese Wahrnehmung und Einschätzung? 
2. Sieht sich die Verwaltung in der Lage, die Schmi erereien an solch sensiblen 

Stellen kurzfristig zu beseitigen? 
3. Wie viel Fälle illegaler Graffiti wurden an städ tischem Eigentümer erfasst? 
4. Wie viel Strafanzeigen wurden seit 01.01.2012 bi s heute monatlich gestellt? 

 
 
gez. Misch 
Stadtrat 
 
 
 
 
 
 

TOP:     
Vorlagen-Nummer:  V/2013/11830 
Datum:   18.06.2013 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11101.06/58110220 
Verfasser:   Misch, Werner 
Plandatum:      
  



 
Stadt Halle (Saale)        10.07.2013 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 10.07.2013 
Betreff: Anfrage des Stadtrates Werner Misch (CDU) zu illegalem Graffiti im 
Stadtgebiet 
Vorlagen-Nummer: V/2013/11830 
TOP: 9.6 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Zu 1.  
Die Verwaltung teilt die Auffassung hinsichtlich der strafrechtlichen Relevanz von Graffiti und 
der negativen Auswirkung für das Stadtbild. Eine schnelle Beseitigung wird daher 
angestrebt. Für das Haushaltsjahr 2014 soll dazu eine eigene Haushaltsstelle eingerichtet 
werden.  
 
Zu 2.  
Ja. Die Verwaltung hat die Beseitigung der Schmierereien an der genannten Friedhofsmauer 
des Südfriedhofes in Auftrag gegeben. Die Reinigungsarbeiten beginnen am 12.07.2013. 
Zudem strebt die Verwaltung eine generelle Lösung zur kurzfristigen Beseitigung von Graffiti 
an Friedhofsanlagen sowie Gebäuden und Anlagen mit Denkmalcharakter an. Ein Vorschlag 
wird im Ausschuss für Ordnung und Umweltangelegenheiten im September 2013 vorgestellt.  
 
Zu 3. 
Illegale Graffiti an städtischem Eigentum werden derzeit statistisch nicht erfasst.  
 
Zu 4. 
Nachfolgende Tabelle listet die Strafanzeigen im Stadtgebiet von Halle für den Zeitraum vom 
01.01.2012 bis 30.06.2013 auf: 
 
2012 Strafanzeigen   2013 Strafanz eigen  

Januar 75 Januar 100 
Februar 90 Februar 90 
März 45 März 90 
April 90 April 80 
Mai 60 Mai 70 
Juni 70 Juni 60 
Juli 90   
August 90   
September 70   
Oktober 80   
November 110   
Dezember 60   
 
 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister 
 


